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Interessierte Bürger und Medien in Europa

Dringender konsularischer Klärungsbedarf!

· Konsularische Betreuung des deutschen Staatsangehörigen Dr. Ryke Geerd Hamer in Frankreich.

· Begründete Vermutung von Menschenrechtsverletzungen

(Folter; Misshandlung, Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention).

· Begründeter Verdacht, dass Zweck des Freiheitsentzuges ist, Verbrechen nach Art. II a, b u. c der Völkermordkonvention vom 9.12.1948 zu sichern

Bezug:
Schreiben das AA vom 26.10.2004 (506-10-531.001/12639 FSP; Stümpel)
und
Verbreitung von Auszügen aus einem (vorgeblichen oder tatsächlichen) Brief des Dr. Hamer aus dem Gefängnis in Frankreich vom 21.10.2004, die gegenwärtig u.a. über Internet kommentiert verbreitet werden.

Sehr geehrter Herr Bundesaussenminister Joschka Fischer!

Sehr geehrte Damen und Herren!

Im oben genannten Schreiben teilen Sie im letzten Satz mit: 

„Wegen der großen Anzahl an Schreiben, die das Auswärtige Amt in dieser Sache erreichen, erfolgt die Beantwortung ohne persönliche Anrede und Unterschrift.“

Hiermit hat die Bundesregierung (AA) bewiesen, dass sie über die Vorgänge der Auslieferung des Dr. Hamer von Spanien an Frankreich, auf Betreiben des französischen Staates (Staatsanwaltschaft) genau informiert ist. Mit der Folge der sich dann ergebenden Pflichten für die Bundesregierung, wenn Kenntnisse über Menschenrechtsverletzungen oder gar Menschenrechtsverletzungen zum Zwecke der Sicherung schwerer Verbrechen gegen die Menschlichkeit erlangt werden, für die heute der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag zuständig ist.

In dem oben genannten Schreiben teilt das AA mit:

„Herr Dr. Hamer wurde am 19. Oktober 2004 innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist von 10 Tagen nach Entscheidung über die Auslieferung, die am 11. Oktober 2004 erfolgt war, nach Frankreich ausgeliefert. Er ist dort bei Paris inhaftiert und wird nun von der deutschen Botschaft in Paris betreut. Diese hält auch Kontakt zu seiner Familie sowie zu den ihn betreuenden Anwälten. Weder die deutsche Botschaft Paris noch das Auswärtige Amt können jedoch Einfluss auf die Entscheidungen der unabhängigen französischen Justiz nehmen, genauso wenig wie zuvor eine Enflussnahme auf die Auslieferungsentscheidung der spanischen Justiz möglich war.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass das Auswärtige Amt weitere Einzelheiten nur an Dr. Hamer, seine nächsten Verwandten oder einen von Ihm beauftragten Anwalt weitergeben kann. Dies betrifft – in Absprache mit der Familie – auch die derzeitige postalische Adresse Herrn Dr. Hamers und die Adresse des zuständigen Gerichtes.“

Bisher war es uns nicht möglich, abschließend zu überprüfen, ob der Brief aus dem Auszüge in diesen Tagen u.a. über Internet verbreitet werden, tatsächlich von Dr. Hamer stammt, oder ob es sich hier um eine Fälschung handelt.

Unter „Lebenszeichen von Dr. Hamer“ wird genannt, dass der vom 21.10.04 datierte Brief den Empfänger am 30.10.2004 erreichte. In diesem Brief nennt Dr. Hamer: „Konnte den Brief bis heute 27.10. nicht weiterschicken, weil ich keine Briefmarke bekomme.“ Zuvor schrieb Dr. Hamer: „Heute, 26.10., 18.40 bekam ich einen Brief eines Anwalts, der hier am 22.10., 15.10 eingegangen war und mehr als 5 Tage zurückgehalten wurde. Jetzt weiß ich doch wenigstens, dass ihr wißt, wo ich bin.“

Diese Aussage des Dr. Hamer, dass er sich freue, dass „ihr wißt, wo ich bin“, ist unvereinbar mit der Behauptung des AA, dass mit Absprache mit der Familie (demnach auch mit Dr. Hamer selbst), die gegenwärtige postalische Adresse des Dr. Hamer (Gefängnisadresse) nicht weitergegeben werden soll.

Hier besteht dringender Klärungsbedarf im Rahmen der konsularischen Betreuung:

Wer behauptet hier die Unwahrheit? 

Das AA mit Datum vom 26.10.2004?

oder

Dr. Hamer im Brief vom 21.10.2004? Oder ist der Brief des Dr. Hamer eine Fälschung?

Begründete Vermutung der Anwendung von Folter gegen Dr. Hamer!

Im Brief vom 21.10.2004 berichtet Dr. Hamer über seine Behandlung im Gefängnis in Paris:

„Die letzten 3 Tagen waren der reinste Horror. 45 Stunden Schlafentzug-Folter. Immer wieder alles durchsucht, immer wieder nackend ausziehen und 2 Nächte auf kalten Steinfliesen ohne Decke, ohne Matte. Am ganzen Tag nur 1 Sandwich und ½ Liter Wasser, und das erst mittags um 2 Uhr. Mit Frühstück war gar nichts. Selbst die 20 m zum Klosett wurden mir Handschellen angelegt.“

.....

„Ich fühle mich wie im Konzentrationslager. Gleich am 1. Tag versuchte man, ob ich mich nicht freiwillig psychiatriesieren lassen wolle ...“

Heute ist eine solche Handlung durch staatliche Stellen in Deutschland u.a. als Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach § 7 Abs. 1 Nr. 5 Völkerstrafgetzbuch (VStGB) strafrechtlich zu verfolgen. Eine solche menschenrechtsverletzende Handlung gegen deutsche Staatsbürger, darf die Bundesregierung/das AA nach Kenntnisnahme nicht dulden, insbesondere nicht in Europa. 

Hier hat das AA ggf. zum Zwecke der Klärung und Abhilfeschaffung die gegebenen Schritte auf europäischer Ebene einzuleiten, die keinesfalls ein unzulässiger Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit oder in die staatliche Autonomie Frankreichs wären. 

Verletzungen des nationalen und internationalen Rechtes lassen sich mit der richterlichen Unabhängigkeit und der staatlichen Autonomie ebensowenig rechtfertigen, wie sich hiermit eine Duldung durch das AA nach Entgegennahme von Hinweisen rechtfertigen ließe.

Im Falle der Wahrheit dieses Berichtes von Dr. Hamer im Gefängnis in Frankreich handelt es sich hier um die Anwendung von Folter (45 Stunden Schlafentzug), die u.a. aufgrund Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMK) durch europäische Staaten, ggf. durch die Bundesrepublik Deutschland, ohne falsche Rücksichtnahme auf freundschaftliche Beziehungen zu Frankreich, ggf. öffentlich zu ächten ist, falls andere Abhilfe nicht unverzüglich möglich ist.

Im Kommentar zum Brief wird berichtet, dass Dr. Hamer mittlerweile in ein „Riesengefängnis – 5000 Häftlinge“ in Paris, in einer Einzelzelle, inhaftiert ist. Ob hier die menschenrechtsverletzende Behandlung eines Inhaftierten fortgesetzt wird, ist nicht bekannt. Für gegen Inhaftierte vollzogene Menschenrechtsverletzungen (Folter), gibt es, vollkommen unabhängig vom Grund der Inhaftierung und von der Schwere der etwaig rechtskräftig nachgewiesenen Tat, keine Rechtfertigung, nicht in der Türkei und auch nicht in Frankreich! 

Bekanntwerden des Tatvorwurfes:

U. a. Art. 6 der EMK sichert das Recht auf ein faires Verfahren, sichert das Recht, dass die Sache „in billiger Weise öffentlich und innerhalb einer angemessenere Frist gehört wird, und zwar von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht, das .... über die Stichhaltigkeit der gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Anklage zu entscheiden hat. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden, ....“.

Trotz intensiver Bemühungen seitens vieler Bürger, unmittelbar nach der Verhaftung des Dr. Hamer am 9.9.2004 (konsularische Betreuung durch die deutsche Botschaft in Madrid), war es nicht möglich, von den zuständigen Stellen in Frankreich, Spanien und Deutschland das französische Aktenzeichen des abschließenden rechtskräftigen Urteiles in Frankreich genannt zu bekommen. 

Es war nicht möglich, zum Zwecke der Überprüfbarkeit, Aufklärung über eine Verurteilung in Frankreich, mittels Nennung eines AZ zu bekommen.

Schon hier wurde das Öffentlichkeitsprinzip für Urteile vorsätzlich schwer verletzt (Art. 6 EMK). 

Es sickerte die nicht überprüfbare Information durch, dass gegen Dr. Hamer in Frankreich kein abschließendes rechtskräftiges Urteil vorliegt, sondern lediglich ein dringender Tatverdacht durch den französischen Staat (Staatsanwaltschaft und staatliches Antisektendezernat), innerhalb eines nicht rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahrens in Frankreich, gegen Dr. Hamer erhoben wird.

Auch über den gegen Dr. Hamer erhobenen Straftatvorwurf waren nur diffuse Informationen zugänglich. Die französische Presseagentur (AFP) verbreitete, Dr. Hamer würde Betrug und Komplizenschaft bei einer illegalen medizinischen Tätigkeit vorgeworfen werden. Zufolge der AFP Meldungen wurde Dr. Hamer vorgeworfen, dass Menschen infolge dieser Handlungen des Dr. Hamer, in Kausalität dieser Handlungen, gestorben sind.

Im Brief des Dr. Hamer vom 21.10.2004 teilt Dr. Hamer mit, dass ihm jetzt erstmalig vom französischen Staat eröffnet wurde, welche Handlung ihm als Straftat vorgeworfen wird:

„Mein Delikt ist jetzt festgemacht: Illegale, unerlaubte medizinische Behandlung „en general“, d.h. durch meine Bücher. ..... Das ist der Betrug für den ich angeklagt bin.“

Demnach wird Dr. Hamer als Straftat im Kerngehalt vorgeworfen, dass Bücher von ihm in die französische Sprache übersetzt und diese in Frankreich verbreitet und gelesen worden sind.

Das wäre eine schwere Verletzung des Art. 10 der EMK und ein menschenrechtsverletzender Eingriff in das Freiheitsrecht des Dr. Hamer „zur Mitteilung von Nachrichten ... ohne Eingriffe öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen“.

Im konkreten Fall der Veröffentlichungen des Dr. Hamer, auch in französischer Sprache, lassen sich Eingriffe in das Freiheitsrecht des Dr. Hamer nach Art. 10 Abs. 1 EMK nicht im Ansatz mit Art. 10 Abs. 2 EMK rechtfertigen. 

Art. 10 Abs. 2 EMK bestimmt, dass das Recht „Nachrichten zu verbreiten“, durch Gesetz eingeschränkt werden kann, u.a. durch Gesetze, die dem „Schutz der Gesundheit“ dienen.

Ein solches Gesetz kann in Frankreich ebensowenig existieren, wie in einem anderen demokratischen Rechtsstaat, das, im Interesse des Schutzes der Gesundheit dahingehend ausgelegt werden könnte, dass es als Straftat zu bewerten wäre, dass Dr. Hamer seine Anfang der 80er Jahre gemachten biologischen, medizinischen relevanten Entdeckungen über die biologischen Abläufe bei Krankheiten, insbesondere bei Krebs, „ohne Rücksicht auf Landesgrenzen“ verbreitet.

Das bedeutende Beweisdokument der institutionalisierten akademischen Medizinwissenschaft, der Universität Trnava (Slowakei) vom 11.9.1998.

Es wurde bekannt und u.a. durch Dr. Hamer vor seiner Verhaftung am 9.9.2004 in Spanien veröffentlicht, dass der französische Staat (die Staatsanwaltschaft und das staatliche Anti-Sektendezernat) und die beteiligten Richter in Frankreich, in dem gegen Dr. Hamer anhängigen Verfahren, absichtlich das durch Dr. Hamer der französischen Justiz vorgelegte – und mittlerweile nicht nur in Kreisen der Medizin breit bekannte - medizinwissenschaftlich bedeutende Dokument der Universität von Trnava vom 11.9.1998 ignorieren.

In dem Dokument vom 11.9.1998, also jetzt vor sechs Jahren, bestätigt die institutionalisierte akademische Medizinwissenschaft an der Universität Trnava, dass eine aus 10 Wissenschaftlern der Universität bestehende Kommission am 8.9. und 9.9.1998, anhand von sieben Patientenfällen mit insgesamt 20 einzelnen Erkrankungen, die Richtigkeit der Aussagen des Dr. Hamer (Entdeckungen des Dr. Hamer) über die biologischen Abläufe bei Krankheiten (Krebs) bestätigt (verifiziert). 

Die institutionalisierte akademische Medizinwissenschaft stellte hier fest, 

„dass nach naturwissenschaftlichen Regeln der Reproduzierbarkeitsprüfung die Verifikation seines System festgestellt werden konnte.“

Entsprechend der anerkannten und allgemein verbindlichen Grundsätze der Wissenschaft, wurden spätestens durch dieses Dokument der Universität Trnava, die Kernaussagen des Dr. Hamer über seine biologischen Entdeckungen in den Rang der medizinwissenschaftlichen Diskursfähigkeit und Diskurs-notwendigkeit gehoben.
In der Medizinwissenschaft erfolgte nach dem 11.9.1998 an keiner Stelle eine Falsifikation, eine Widerlegung, der Kernaussagen des Dr. Hamer. Es gib lediglich Aussagen aus der Medizinwissenschaft, dass die neuen Entdeckungen des Dr. Hamer nicht in Einklang mit den bisherigen Meinungen (Hypothesen, Konsense u.a.) in der Medizinwissenschaft stehen. 

Das Wesen einer Wissenschaft, auch der Medizinwissenschaft besteht ja gerade in der Entdeckung von etwas Neuem, das aufgrund der Natur der Sache nicht immer in Einklang mit den alten Meinungen stehen muss. (Erinnert sei hier nur an die Geschichte mit der Erde, die lange Zeit als Scheibe geglaubt wurde und naturwissenschaftlich als kugelförmig nachgewiesen wurde.)
Auch in Deutschland scheinen sich viele Ärzte und auch viele Medizinwissenschaftler noch nicht im Klaren darüber zu sein, was dieses Dokument der institutionalisierten akademischen Medizinwissenschaft (Trnava, 11.9.1998) für die tägliche ärztliche Praxis, insbesondere im Umgang mit dem Krankheitsspektrum, das unter „Krebs“ zusammen gefasst wird, bedeutet!

Das Einwilligungsrecht zu Operationen und Chemotherapie (traditionelle Krebsbehandlung) liegt in Deutschland ausschließlich beim Patienten. 

Dem Arzt obliegt die Pflicht, den Patienten vor Einwilligung das für die Einwilligung erforderliche Wissen zu vermitteln. Unterläßt der Arzt dieses, ist die Einwilligung nicht rechtswirksam. Führt der Arzt aufgrund einer nicht rechtswirksamen Einwilligung Operationen oder Chemotherapie durch, begeht der Arzt – günstigstenfalls – die Straftat der fahrlässigen Körperverletzung, die in Abhängigkeit von den Folgen der Tat (z.B. Tod infolge von unerwünschten Medikamentenfolgen) zu bestrafen ist. Die Rechtslage ist in Frankreich ähnlich. Übrigens auch in Österreich.

In Deutschland ist es gefestigte höchstrichterliche Rechtsprechung, dass der Arzt vor Einwilligung in riskante Therapien (Operationen, Chemotherapie), auch auf alternative Sichtweisen und alternative Therapien hinweisen muss, um von einer rechtswirsamen Einwilligung des Patienten ausgehen zu können und zu dürfen!

Spätestens das Dokument der Universität Trnava vom 11.9.1998 zwingt jeden Arzt, der der Medizinwissenschaft (Schulmedizin) verpflichtet ist, dazu, vor der Einwilligung zu einer Krebstherapie (Operation, Chemotherapie, Morphium-therapie u.a.) auf das durch die Universität Trnava am 11.9.1998 Dokumentierte in verständlicher Form hinzuweisen, in verständlicher Form den Patienten auf die Entdeckungen des Dr. Hamer über die biologischen Abläufe bei Krankheiten (z.B. Krebs) hinzuweisen.

Es kann auch in Frankreich nicht als Straftat gewertet werden, wenn ein Entdecker in Büchern in französischer Sprache seine Entdeckungen allgemein überprüfbar (einfach nur anhand von reflektierten Alltagserfahrungen im Kern der Sache) zugänglich macht, auf die jeder Arzt, auch in Frankreich Patienten vor Einwilligung in eine traditionelle Krebstherapie (Operation, Chemotherapie) hinweisen muss, um eine rechtswirksame Einwilligung erhalten zu können, um sich als Arzt nicht den berechtigten Straftatvorwurf (günstigstenfalls) der fahrlässigen Körperverletzung zuzuziehen.

Solch ein Gesetz (§ 10 Abs. 2 EMK) kann in Frankreich nicht existieren, in einem Frankreich, in dem der Chemiker Louis Pasteur, der kein Arzt war und dessen Bücher heute noch hohe Anerkennung geniesen und es keinesfalls als Straftat des Herrn Louis Pasteur gewertet wird, dass er kein Arzt war und „Beihilfe zur Ausübung illegaler medizinischer Tätigkeit“ geleistet hätte. Das „Pasteur-Institut“ in Paris ist ein angesehenes Institut und nach einem Menschen genannt, der kein Arzt sondern Chemiker war. Zufolge dieser französischen Logik, die im Umgang mit Dr. Hamer deutlich wird, müsste das Pasteur-Institut als Institut, das für Kriminalität in der Medizin steht, gewertet werden.

Ein Vorgehen des Antisektendezernates und der Staatsanwaltschaft gegen das Pasteur-Institut in Paris wurden bisher nicht bekannt. Ein Vorgehen gegen Dr. Hamer, dessen Aussagen, im fundamentalen Unterschied zu den Aussagen des Louis Pasteur naturwissenschaftlich verifiziert wurden (Trnava, 11.9.1998), wurde dagegen in Europa sehr wohl bekannt.

Tatsächlich wurde auch nirgendwo bekannt, dass sich der französische Staat in seinem Vorgehen gegen Dr. Hamer auf ein Gesetz beruft, dass es als Straftat bewertet, dass der Entdecker seine Entdeckung in einem Buch in französischer Sprache veröffentlicht: Bei einer Entdeckung auf die alle Ärzte, auch in Frankreich, seit Ende 1998 Patienten vor Einwilligung in eine traditionelle Krebstherapie (Operation, Chemotherapie) hinweisen müssen und das es Patienten ermöglicht, sich vor Einwilligung intensiver mit dem zu beschäftigen, worauf seit Ende 1998 (Trnava, 11.9.1998) jeder Arzt seine Patienten vor Einwilligung hinweisen muss.

Wir erwarten, dass sich die Bundesrepublik Deutschland zum allgemeinen Schutz deutscher Bürger, in Hinblick auf Veröffentlichungen in französischer Sprache, bei der französischen Regierung nach der Existenz eines solchen Gesetzes (§ 10 Abs. 2 EMK „Schutz der Gesundheit“) erkundigt und sich dieses Gesetz benennen läßt, das jeder Deutsch kennen muss, wenn das Risiko besteht, dass Texte von ihm in die französische Sprache übersetzt werden.

Wir erwarten, dass das AA, zu unser aller Schutz, uns dieses bedeutende französische Gesetz benennt (damit nicht Texte von uns in französischer Sprache übersetzt werden und wir dann auf Betreiben Frankreichs verhaftet werden), das Grundlage des Freiheitsentzuges des Dr. Hamer durch den französischen Staat ist und das nicht in Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention (Art. 10 Abs. 1 u. 2) stehen kann.

Wir erwarten, dass die Bundesrepublik Deutschland, zu unserem Schutz als deutsche Staatsbürger, die gebotenen europäischen Initiativen ergreift, dass dieses offensichtlich bestehende, mehr als eigenartige Gesetz, das jeden Deutschen bedroht, der auch nur eine Zeile schreibt, auf europäische Bürger ausserhalb Frankreichs nicht angewendet werden darf. (Die Franzosen sind für die Wahl ihres Gesetzgebers selbst verantwortlich. Wir Deutschen haben auf die Wahl des französischen Gesetzgebers, der absurde Gesetze verabschiedet, keinen Einfluss.)

In Deutschland begeht heute, sechs Jahre nach dem Entstehen des Dokumentes der Universität Trnava vom 11.9.1998, jeder Arzt – günstigstenfalls – die Straftat einer schadenersatzpflichtigen Körperverletzung, wenn er Patienten vor Einwilligung zu Operationen und Therapien infolge einer Krebsdignose, nicht auf die für die Einwilligung bzw. Unterlassung der Einwilligung bedeutenden Entdeckungen des Dr. Hamer hinweist.

Weder die Ärzte in Deutschland, noch deren Haftpflichtversicherungen scheinen sich auch nur im Ansatz darüber klar zu sein, welche materiellen Schadensersatz-forderungen alleine für den Bereich der Brustamputationen infolge Krebsdiagnose, hier auf die Ärzteschaft und auf deren Versicherungen zukommen können und vermutlich auch zukommen werden, wenn Frauen, die ohne sorgfältige Aufklärung über die Entdeckungen des Dr. Hamers (Trnava 11.9.1998), einer Brustamputation zugestimmt haben.

In Frankreich wird die Rechtslage nicht grundlegend anders sein.

In den USA ist die Rechtspraxis insofern grundlegend anders, als dass im Vergleich zu deutschen Schadensersatzsummen, die Gerichte in den USA zu astronomischen Schadensersatzsummen verurteilen, die geeignet sein könnten, dass dann, wenn das Dokument von Trnava vom 11.9.1998, immerhin ein Dokument der institutionalisierten akademischen Medizinwissenschaft, das die Medizin nicht ignorieren darf, breiten Kreisen von Frauen bekannt wird, die sich infolge einer Krebsdiagnose eine Brust amputieren liesen, die Ärzteschaft bzw. deren Versicherungen in den USA in den materiellen Zusammenbruch zu treiben.

Vor einigen Jahren wurde in den Medien in Deutschland die Aussage der Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt verbreitet, der zufolge in Deutschland jährlich ca. 100.000 Frauen umsonst Brüste abgenommen (amputiert) werden. Auch wenn die Brüste der Frauen „umsonst“ abgenommen wurden, erfolgt dieses keinesfalls kostenlos. Die überwiegenden Kosten für diese Maßnahmen, die zufolge der Ministerin „umsonst“ sind, trägt die Allgemeinheit mittels der Zahlungen der Beiträge für die Krankenkassen.

Im Brief des Dr. Hamer vom 21. Okt. 2004 nennt Dr. Hamer Zahlen: Täglich wird in Deutschland in ca. 1.500 Fällen und in Frankreich in ca. 700 Fällen die Einwilligung zur traditionellen Krebstherapie (Operation, Chemotherapie, Morphiumtherapie usw.) erwirkt.

Es ist davon auszugehen, dass in nahezu keinem Einzelfall der Arzt den Patienten vor Einwilligung über den tatsächlichen heutigen Stand der institutionalisierten akademischen Medizinwissenschaft pflichtgemäß aufgeklärt hat. Es ist davon auszugehen, dass der Arzt in nahezu jeden Fall die für den Patienten entscheidungsrelevante Tatsache des Dokumentes der Universität Trnava vom 9.11.1998 unterdrückte. Es ist davon auszugehen, dass in nahezu keinem Fall vom Zugrundeliegen einer rechtswirksamen Einwilligung zur Operation und Chemotherapie ausgegangen werden kann.

Es ist davon auszugehen, dass der Arzt die Einwilligung rechtswidrig erschlichen hat, indem er – möglicherweise aufgrund seines mangelhaften Wissens – bei dem Patienten schwerwiegende Irrtümer über die auf naturwissenschaftlicher Grundlage zulässige Prognose des weiteren Verlaufes der Krankheit, falls nicht durch Operation und Chemotherapie eingegriffen wird, verursacht hat. Auf der Grundlage des Dokumentes der Universität Trnava vom 11.9.1998 handelt es sich bei einer solchen Irreführung durch den Arzt günstigstenfalls um durch den Arzt vollzogene strafbare fahrlässige Körperverletzung.

Bei den Ärzten kann man ursächlich Fahrlässigkeit unterstellen, solange keine Beweise des Vorsatzes vorliegen.

Dagegen ist die Entscheidung des französischen Staates in der Rechtsangelegenheit  „Dr. Hamer“, das Dokument der Universität Trnava vom 11.9.1998 vorsätzlich zu ignorieren, tatsächlich die Entscheidung des französischen Staates vorsätzlich den heutigen Stand der institutionalisierten akademischen Medizinwissenschaft zu ignorieren und als bewiesene vorsätzliche Handlung der Beteiligten, aus dem französischen Antisektendezernat, aus der Staatsanwaltschaft und durch die Richter zu bewerten und strafrechtlich zu verfolgen, ggf. durch den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. 

Auf Dauer wird auch das Dokument der Universität Trnava vom 11.9.1998 der Öffentlichkeit, auch in Deutschland und in Frankreich, auch gegenüber Personen, die einer traditionellen Krebstherapie zugestimmt haben (Operation, Chemotherapie usw.) nicht verschwiegen werden können.
Es erstaunt schon, dass der französische Staat (Staatsanwaltschaft, staatliches Anti-Sektendezernat) und die beteiligten Richter in Frankreich, davon ausgehen, dass das Dokument der Universität Trnava vom 11.9.1998, nicht zukünftig noch stärker der Öffentlichkeit bekannt wird – und Bürger hieraus ihre Schadensersatzansprüche gegenüber Ärzten ableiten, die bei der Aufklärung vor Einwilligung die wichtige Tatsache des Dokumentes der Universität Trnava vom 11.9.1998 unterdrückt und verschwiegen haben.

Es erstaunt schon, dass der französische Staat und die französischen Richter entschieden haben, im Vorgehen gegen Dr. Hamer, dieses bedeutende Dokument aus der institutionalisierten akademischen Medizinwissenschaft zu ignorieren.

Diese Entscheidung der Richter begründet mehr als nur Zweifel an der Unabhängigkeit der Richter und an einer erfolgten Unterwerfung der Richter unter dem für diese französischen Richter verbindlichen nationalen und internationalen Recht und Gesetz in Frankreich.

Eine solche Entscheidung der französischen staatlichen Stellen und Richter muss als Beweis der mangelnden kritischen Distanzfähigkeit zu eigenen Positionen, als Beweis eines sektentypischen Verhaltens durch das staatliche französische Antisektendezernat, die französischen Staatsanwälte und die französischen Richter bewertet werden.

Es ist schon auffällig, dass hier (vor Öffentlichkeit) das staatliche französische Antisektendezernat, das als Nebenklägerin die Verurteilung des Dr. Hamer betreibt, sich durch ein sektentypisches Verhalten, jetzt vor der europäischen Öffentlichkeit, beweist.

Dringender Tatverdacht, dass der französische Staat mittels Vorgehen gegen Dr. Hamer die ungehinderte Durchführung eines schweren Verbrechens gegen die Menschlichkeit sichern will, für deren Strafverfolgung ab dem 1.7.2002 der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag abschließend zuständig ist:

Auf dem Hintergrund des der französischen Justiz bekannten, aber durch diese vorsätzlich Ignorierten Dokumentes der Universität von Trnava vom 11.9.1998, erweist sich das Vorgehen des französischen Staates gegen Dr. Hamer, als Handlungen, die darauf hinwirken, kranke Menschen, mittels vorsätzlicher Unterdrückung wahrer Tatsachen, mittel vorsätzlicher Irreführung, 

mittels Operationen und Chemotherapie, ohne dass von einer tatsächlichen rechtswirksamen Einwilligung auszugehen ist,

1. zu töten (unstrittig beinhaltet eine Chemotherapie das Risiko des Todes als unerwünschte Therapiefolge),

2. schwere körperliche Schäden (durch Operationen) zu verursachen und

3. unter Lebensbedingungen zu stellen, die geeignet sind, die körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen.

Bei diesen Handlungen handelt es sich, so sie nachweislich vorsätzlich begangen werden, um Verbrechen nach Art. II a, b u. c der Völkermordkonvention vom 9.12.1948. Seit dem 1.7.2002 ist für die Strafverfolgung hier die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag gegeben, wenn der Nationalstaat sich zur Strafverfolgung als nicht gewillt oder als nicht in der Lage beweist.

In Deutschland handelt es sich hier um Verbrechen nach § 6 Abs. 1, 2 u. 3 und § 7 Abs.1 u. 2 des am 30.6.2002 in Kraft getretenen Völkerstrafgesetzbuches (VStGB).

Es besteht der dringende Tatverdacht, dass die Verhaftung des Dr. Hamers durch den französischen Staat zu dem Zwecke betrieben wurde, die weitere ungehinderte Durchführung eines schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Rahmen eine ausgedehnten und systematischen Angriffs (Irreführungsangriff) gegen die Zivilbevölkerung zu sichern.

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, das AA, darf nach Kenntnisnahme ein solches Verbrechen in Europa nicht durch Duldung im Rahmen der ihr obliegenden konsularischen Betreuung des Dr. Hamer sichern, aus einer falsch verstandener Freundschaft zu Frankreich und aus falsch verstandener Rücksichtnahme auf Fehlhandlungen in Deutschland, im Zusammenhang mit den durch die institutionalisierte akademische Medizinwissenschaft verifizierten Entdeckungen des Dr. Hamer, in der Verantwortung insbesondere der Bundesländer Baden-Württemberg (Wissenschaftsminister, Universität Tübingen), Hessen (Approbationsentzug) und Nordrhein-Westfalen (Verurteilung und Inhaftierung). 

Bei Duldung würde die Bundesregierung (AA) zum duldenden Mittäter an Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Europa. Auch hier wäre die abschließende Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag, für Handlungen und Unterlassungen der Bundesregierung (AA) gegeben.

Hinweise auf beabsichtigte schwere Verletzung des Art. 6 der EMK durch den französischen Staat (Staatsanwaltschaft, Richter):

Im oben genannten Brief vom 21.10.2004 von Dr. Hamer aus dem Gefängnis schreibt Dr. Hamer:

„Im Euro-Order-Statut steht, dass jemand der in Abwesenheit z.B. in Frankreich verurteilt wurde, wie ich, Anspruch hat, dass sein Verfahren unverzüglich wieder in die 1. Instanz versetzt wird. Doch die Staatsanwältin BENSOLSSAN hat angekündigt (in Paris), dass Frankreich sich nicht daran halten würde; obgleich dies ausdrücklich dort vorgesehen ist ....“

Hier teilt Dr. Hamer die Absicht des französischen Staates mit, in Bezug auf seine Person vorsätzlich Art. 6 der EMK schwer zu verletzen.

Von der durch das AA erfolgten konsularischen Betreuung des Dr. Hamer ist abzuverlangen, dass sie sicherstellt, dass die Bundesrepublik Deutschland derartige Rechtsverletzungen gegen einen deutschen Staatsbürger im europäischen Ausland nicht duldet und hier unverzüglich die zuerst einmal auf europäischer Ebene gebotenen Massnahmen zu dem Zwecke einleitet, den französischen Staat zur Unterwerfung unter das maßgeblichen Gesetz zu zwingen.

Hinweis auf Konsequenzen, falls Dr. Hamer irgend etwas zustößt:

Es ist eine Tatsache, dass das AA unmittelbar nach Bekanntwerden der Verhaftung von Dr. Hamer am 9.9.2004 auf Betreiben Frankreichs in Spanien hierauf hingewiesen wurde, zu dem Zwecke sicherzustellen, dass der Umgang Spaniens und Frankreichs mit Dr. Hamer durch diese Staaten in konsequenter Unterwerfung unter dem jeweils maßgeblichen nationalen und internationalen Recht erfolgt und Verletzungen der Rechte des Dr. Hamer durch den französischen Staat, durch die Bundesregierung nicht geduldet werden.

Viele Bürger, die sich u.a. an das AA gewandt haben, befürchten, dass Zweck des Vorgehens Frankreichs gegen Dr. Hamer ist, dass der französische Staat Dr. Hamer zur Tötung freigeben wird, beispielsweise, indem Dr. Hamer scheinlegitimiert ohne seine Einwilligung, zwangsweise Medikamente (z.B. Psychopharmaka) zugeführt werden.

Hier wird darauf hingewiesen, dass es auch zu den konsularischen Betreuungen der Bundesregierung zählt, entschieden darauf hinzuwirken, dass derartige „schleichende Tötungen ohne Todesurteil“ insbesondere durch Staaten in Europa, nicht vollzogen werden.

Dem Bundesaussenminister muss klar sein, und aufgrund seiner Intelligenz ist ihm klar, dass dann, wenn Dr. Hamer während seiner Haftzeit in Frankreich irgend etwas, möglicherweise mit Todesfolgen, zustoßen würde, der Bundesaussenminister persönlich – ggf. auch durch Mitglieder seiner Partei – dafür verantwortlich gemacht würde: Wegen vorsätzlichem Unterlassungshandeln. Dann müsste darauf gedrängt werden, dass die für das Unterlassungshandeln Verantwortlichen im AA voll zur Verantwortung gezogen werden.

Die in dem Gesamtverfahren durch den französischen Staat getroffene Entscheidung, das bedeutende Dokument aus der institutionalisierten akademischen Medizinwissenschaft, das Dokument der Universität Trnava vom 11.9.1998 vorsätzlich nicht zu beachten, begründet den dringenden Tatverdacht, dass die Verhaftung des Dr. Hamer im Rahmen eines umfangreichen schweren Verbrechens gegen die Menschlichkeit und zur Sicherung dieses Verbrechens durch den französischen Staat betrieben wurde und wird, der sich durch ein skrupelloses Verhalten gegenüber Menschen kennzeichnet, bei dem man auch nicht davon ausgehen kann, dass bei den beteiligten Betreibern, bei denen die offen nach vorne treten und bei denen im Hintergrund, ethische Gründe greifen würden, Dr. Hamer nicht zu töten.

Jeder der das Dokument der Universität Trnava vom 11.9.1998 nachhaltig ignoriert, weiß, d.h. es ist ihm voll bewußt, dass er hiermit, indem er Menschen vorsätzlich wichtige Informationen vorenthält, sich daran beteiligt in einem umfangreichen Rahmen Menschen rechtswidrig (d.h. mittels nicht rechtswirksamer Einwilligung zu nicht zu rechtfertigenden medizinischen Massnahmen) zu töten und beweist damit, dass bei ihm keine ethischen Tötungshemmungen greifen.

Die Sorge um das Leben des Dr. Hamer in Frankreich, die in vielen Briefen von Bürgern u.a. an das AA zum Ausdruck kam, ist durchaus berechtigt.
Abschließende Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag für die Vorgänge um Dr. Hamer, auf Betreiben Frankreichs, an denen sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der ihr obliegenden konsularischen Betreuung des Dr. Hamer, etwaig durch Duldung, beteiligt:

Wir erlauben uns, darauf hinzuweisen, dass wir zum Zwecke des Vorbringens von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, zuständigkeitshalber beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, im Rahmen einer Buchreihe des Vereins im Sommer 2004 folgendes Buch herausgegeben haben:

Karl Krafeld/Stefan Lanka

Das Völkerstrafgesetzbuch verlangt die Überwindung der Schulmedizin!

Mit Analysen des globalen AIDS- und Impfverbrechens und einem Beitrag über die lebensbejahende Medizin der Zukunft, der Neuen Medizin des Dr. Ryke Geerd Hamer.

386 Seiten, Stuttgart, 2004.

Informationen über: www.klein-klein-verlag.de
U.a. ist hier erstmalig das bedeutende Dokument der Regierung der Bundesrepublik Deutschland zu HIV und AIDS einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, das Schreiben der Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt vom 5.1.2004 an den Bundestagsabgeordneten Rudolf Krauss. Erstmalig legt hier eine Regierung, eine Ministerin, das Wissen der Regierungen und der Medizinwissenschaft offen, dass, entgegen der Behauptung der US-Regierung vom 23.4.1984, niemals im Zusammenhang mit dem was AIDS genannt wird, tatsächlich ein Virus nachgewiesen worden ist, sondern „HIV“ nur im Rahmen eines internationalen wissenschaftlichen Konsens als wissenschaftlich nachgewiesen gilt.

Allgemein ist bekannt, dass in der Weltöffentlichkeit vorsätzlich, mit schwerwiegenden Folgen für das Leben, der Irrtum erregt und unterhalten wird, das behauptete „HIV“ sei tatsächlich jemals wissenschaftlich nachgewiesen worden. Tatsächlich wurde das Virus, später „HIV“ genannt, am 23.4.1984 nur durch die US-Regierung verkündigt (und weder davor noch danach jemals nachgewiesen), nach dem Muster der päpstlichen Dogmenverkündigung. Dieses Wissen beweist die Ministerin Ulla Schmidt mit Datum vom 5.1.2004. Wie im Umgang mit päpstlichen Dogmen üblich, bildet auch bei „HIV“ ausschließlich der „Konsens“ die Beweisgrundlage, nicht jedoch naturwissenschaftliche, d.h. überprüf- und nachvollziehbare Beweise.

Insofern entspricht das sektenähnliche Glaubensverhalten des französischen Staates in der Angelegenheit „Dr. Hamer“ durchaus der verbreiteten (rechtswidrigen) Praxis der (vatikanischen) Glaubensdiktatur, die in Inquisitionsprozessen und Scheiterhaufen ihren konkreten Ausdruck fand, und auch heute noch weite Teile der (wissenschaftlich unreflektierten) Schulmedizin bestimmt und, „alleine durch den Glauben gerechtfertigt“ (M. Luther), beherrscht. 

Erstmalig wird in dem Buch beispielsweise die Tatsachenbehauptung des Landtages von Baden-Württemberg vom Dez. 2001 veröffentlicht, in der der Landtag, aufgrund von Tatsachenaussagen der Landesregierung behauptet, dass in Baden-Württemberg öffentlich nur Impfungen empfohlen werden, denen eine Risiko-Nutzen-Analyse der Ständigen Impfkommission (STIKO) zugrunde liegt, die zugunsten des Nutzen spricht, und mit der schriftlichen Aussage der STIKO konfrontiert, dass so oder ähnlich bezeichnete Nutzen-Risiko-Analysen nicht existieren.

Es werden Dokumente aus der Justiz in Österreich und Deutschland öffentlich zugänglich gemacht, die belegen, dass auf Antrag der Ärzteschaft, Tatsachenaussagen aus dem Bereich der Medizin und über Mediziner, deren Wahrheit überprüfbar ist, und die als wahr beweisbar sind, unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt nicht getätigt werden dürfen, dass Tatsachenaussagen über schwere Verbrechen in der Medizin, deren Wahrheit beweisbar ist, in Österreich und in Deutschland nicht getätigt werden dürfen und durch die Justiz, gestützt durch Parlamente (Landtag von Baden-Württemberg), bestraft werden.

Hier, in diesem Buch, ist die seit dem 30.9.2000, nachdem weltgeschichtlich durch uns erstmalig im Zusammenhang mit der Gabe von Impfstoffen die Frage nach den rechtfertigenden wissenschaftlichen Beweisen in Linz (Österreich) gestellt worden ist, nachdem am 14.2.1995 weltweit durch uns erstmalig die Frage nach dem wissenschaftlichen Beweis des „HIV“ gestellt worden war, geschaffene Beweislage des Wissens der zuständigen staatlichen Stellen und der Ärzteschaft dokumentiert, zum Zwecke der Vorbereitung des Vorbringens vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Im Hinblick auf die Beteiligten, bei denen der Vorsatz nachweisbar ist, ist die Beteiligung an einem Verbrechen nach Art. II c der Völkermordkonvention vom 9.12.1948, durch die seit dem 30.9.2000, mittels Stellen der wissenschaftlichen Beweisfrage, geschaffene Beweislage des Handeln wider besseren Wissens, bewiesen, wie auch bewiesen ist, dass der Nationalstaat, in der BRD die Bundesländer aufgrund deren Zuständigkeiten, zur Strafverfolgung nicht gewillt ist. Spätestens seit Inkrafttreten des VStGB am 30.6.2002 ist die BRD zur Strafverfolgung in der Lage, da das VStGB die Völkermordkonvention konkreter und zeitgemäßer ausformuliert, als dieses in der Völkermordkonvention vom 9.12.1948 erfolgte.

In diesem Buch sind wir auf die Entdeckungen des Dr. Hamer eingegangen, haben diese dargestellt und haben auch den staatlichen Umgang mit diesen Entdeckungen in Österreich und Deutschland dargestellt. Die Darstellung der Entdeckungen des Dr. Hamer war schon aus dem Grunde erforderlich, um auf der Grundlage der erfolgten Beweisführung, dass es der Schulmedizin an wissenschaftlichen bzw. naturwissenschaftlichen Beweisgrundlagen mangelt, eine naturwissenschaftlich fundierte positive Gesundheitsperspektive aufzuzeigen, die in naturwissenschaftlich bewiesenen Tatsachen gründet (siehe: Trnava, 11.9.1998).

Jetzt drängt sich der französische Staat massiv in die gesamte Angelegenheit mit hinein. Der französische Staat drängt geradezu darauf, dass sein Umgang mit Dr. Hamer und mit den Entdeckungen des Dr. Hamer und die Folgen dieses Umganges im Hinblick auf die vorsätzliche Lebensrechtsverletzung von Bürgern in Frankreich, früher oder später dem Internationalen Strafgerichtshof vorgetragen werden muss. Die Beweise, die der französische Staat durch die Betreibung der Inhaftierung des Dr. Hamer selbst geschaffen hat, sind unstrittig und auf Dauer hin überprüf- und nachvollziehbare vorsätzliche Handlungen der Beteiligten im französischen Staat.

In diesem Fall muss dann auch das Verhalten des Auswärtigen Amtes dem Internationalen Strafgerichtshof vorgetragen werden, unter dem Gesichtspunkt

· Duldung von Folter und anderen Verletzungen der Europäischen Menschenrechtskonvention bezogen auf die Person des Dr. Hamer;

· Duldung eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit aus falsch verstandener Freundschaft zu Frankreich, nach Kenntnisnahme von Beweisen und Hinweisen.

Rechtfertigend kann sich die Bundesregierung, kann sich das Auswärtige Amt, nicht darauf zurück ziehen, wie dieses im Schreiben vom 26.10.2004 erfolgt, dass die Bundesregierung keinen „Einfluss auf die Entscheidung der unabhängigen französischen Justiz“ nehmen, kann und darf.

Wenn sich eine Justiz im Europa, in Bezug auf deutsche Staatsbürger, als unabhängig von Recht und Gesetz, als vollkommen unabhängig vom verbindlichen Internationalen Recht beweist, 

dann muss die Bundesregierung im Rahmen der ihr obliegenden konsularischen Betreuung nach Kenntnisnahme tätig werden, um sich nicht selbst den Vorwurf der Duldung von Straftaten gegen deutsche Staatsbürger zuzuziehen.

Erkennbar ist die Entscheidung des französischen Staates, der französischen Justiz, das bedeutende Dokument der institutionalisierten akademischen Medizin-wissenschaft, das Dokument der Universität von Trnava vom 11.9.1998, bei dem französischen strafrechtlichen Vorgehen, Ausdruck der Unabhängigkeit der französischen Justiz von Recht und Gesetz in dieser Angelegenheit, da auch das französische Recht nicht zuläßt, derartige für die Entlastung bedeutende Beweistatsachen (Trnava, 11.9.98) zu ignorieren.

Die Verbreitung von biologischen Entdeckungen in einem Buch in französischer Sprache (was Dr. Hamer im Kern als Straftat vorgeworfen wird), deren Richtigkeit durch die institutionalisierte akademische Medizinwissenschaft (Trnava 11.9.1998) bestätigt worden ist und auf die jeder Arzt im Rahmen der Aufklärung vor Einwilligung in eine traditionelle Krebstherapie (Operationen, Chemotherapie) seit Ende 1998 (Trnava, 11.9.98) hinweisen muss, kann und darf durch kein Gericht (auch nicht durch ein französisches Gericht (in wessen Auftrag?)) als strafbare Komplizenschaft der unerlaubten illegalen medizinischen Behandlung mit ursächlichen Todesfolgen gewertet werden. 

Kein ordentliches, dem Gesetze unterworfenes Gericht, kann und darf auf dieser Grundlage jemanden verurteilen, weil er Aussagen verbreitet hat, deren Richtigkeit (Verifikation) durch die institutionalisierte akademische Schulmedizin bestätigt wurde und deren naturwissenschaftliche Haltlosigkeit (Falsifikation) von keiner Stelle der institutionalisierten Medizinwissenschaft bestätigt wurde. 

Es wird vom französischen Staat (Antisektendezernat, Staatsanwaltschaft, Richter) lediglich vorgebracht, dass die neuen Entdeckungen des Dr. Hamer, die durch die Universität Trnava verifiziert wurden, nicht in Einklang stehen mit älteren Meinungen in der Medizinwissenschaft.

Eher wird man das Anhängen an „älteren Meinungen“, die nicht in Einklang mit verifizierten Entdeckungen stehen, dann wenn es, gleich ob legal oder illegal bei medizinischen Behandlungen wirksam wird, als ursächlich für Körperverletzungen und Todesfällen (unerwünschte Nebenwirkungen der Therapien auf der Grundlage „älterer Meinungen“) ansehen müssen. 

Das Gesetz verlangt hier gegen die Anhänger der älteren Meinungen vorzugehen, wenn deren sektenähnliches Verhalten, dass sich durch mangelnde kritische Distanzfähigkeit zu den eigenen (alten) Positionen kennzeichnet, praktische Auswirkungen hat, in Form von Therapien, die mit vermeidbaren Risiken verbunden sind, die aufgrund des heutigen bzw. heute möglichen naturwissenschaftlich biologischen Kenntnisstandes, nicht im Ansatz zu rechtfertigen sind.

Wir werden darauf drängen, dass die Täter und Dulder im Zusammenhang mit den Vorgängen um Dr. Hammer, die jetzt infolge seiner Verhaftung und Auslieferung nach Frankreich erfolgten, früher oder später voll zur Verantwortung gezogen werden, zum Zwecke der Überwindung eines schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Europa und in anderen Staaten, das nicht verjährt.

Wir erwarten von der Bundesregierung nicht, dass sie uns Informationen über Dr. Hamer erteilt, die in den Bereich der schützenswerten Informationen fallen. Wir erwarten von der Bundesregierung, vom Auswärtigen Amt, dass die Bundesregierung zum Schutze des Dr. Hamer und zum Zwecke der Überwindung eines schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit, zu dessen Sicherung die Verhaftung des Dr. Hamer erfolgte, entsprechend ihrer Aufgabe und des nationalen und internationalen Rechtes tätig wird.

Im Brief vom 21.10.2004 schreibt Dr. Hamer:

„Wenn ihr an die Botschaften oder Regierungen apelliert, dann ist das so, als würde die Gans bei der Füchsin gegen den Fuchs protestieren, der ihre Jungen gefressen hat ...“

Uns steht es hier nicht zu abschließend darüber zu urteilen, ob die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, das AA, um in diesem Beispiel zu bleiben, die Füchsin ist, deren Mann die Kinder der Gans gefressen hat.

Jedenfalls weisen wir auf diesem Hintergrund der Aussage des Dr. Hamer ausdrücklich darauf hin, dass wir an niemandem „appellieren“, auch nicht an das Auswärtige Amt, auch nicht an die Bundesregierung und auch gegen nichts protestieren, auch nicht gegen die Inhaftierung des Dr. Hamer.

Im menschlichen Zusammenleben in Europa haben Proteste und Appelle da ihren berechtigten Platz, wo es um Ausfüllung des durch das nationale und internationale Gesetz eröffneten Freiraumes geht.

Die Verhaftung des Dr. Hamer erfolgte nicht in der Ausfüllung des durch Gesetz und Recht eröffneten Freiraumes. Deshalb kann man dagegen auch nicht protestieren. Deshalb sind hier Appelle an Regierungen unangebracht. 

Wir drängen lediglich auf konsequente Realisierung der Rechtstaatlichkeit in Europa und drängen darauf, dass diejenigen, die Verantwortung tragen, z.B. im Auswärtigen Amt und in der Deutschen Botschaft in Paris, auch tatsächlich rechtsstaatlich konsequent zur Verantwortung gezogen werden, wenn es sein muss durch den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, gleichermassen wie die Verantwortlichen vorsätzlich mittels Unterdrückung wahrer Tatsachen (Trnava, 11.9.1998) Irreführenden, in dieser „Dr. Hamer-Angelegenheit“ in Frankreich (Staatsanwaltschaft, staatliches Anti-Sektendezernat, Richter), sich ggf. aufgrund ihres zynisch-menschenverachtenden sektentypischen vorsätzlichen Verhaltens mit Todesfolgen bei vielen irregeführten Kranken, vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten müssen. Früher oder später, in dieser Angelegenheit, die nicht verjährt.

Innerhalb der Europäischen Union ist eine gesetzesfreie Enklave der Willkürherrschaft, wie sie hier im Umgang mit Dr. Hamer deutlich wird, nicht duldbar. Wir jedenfalls, als Menschenrechtsverein, dulden solche Willkürenklaven zum Schaden der Allgemeinheit als europäische Bürger innerhalb der Europäischen Union nicht.

Wenn dieses Frankreich, wie es sich hier beweist, so wie es sich hier beweist, Mitglied der Europäischen Union sein kann, dann sind die Proteste dagegen, dass die Türkei, die sich noch verändern kann, in vielleicht 10 Jahren Mitglied der Europäischen Union werden könnte, vollkommen unverständlich.

Hätte Frankreich heute den Status der Türkei in Bezug auf die Europäischen Union, dann wäre der Umgang Frankreichs mit Dr. Hamer geeignet, einen Beitritt Frankreichs zur Europäischen Union, wegen der Beteiligung an Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, für Frankreich auszuschließen.

Wir apellieren nicht. Wir protestieren nicht. Wir drängen auf die Verwirklichung der Rechtstaatlichkeit in Europa, als unverzichtbare Stufe zur Verwirklichung der Rechtsstaatlichkeit in allen Staaten der Vereinten Nationen. Nur wenn das erfolgt, nur wenn die Bundesregierung dafür aktiv eintritt, dann kann Menschheit auf diesem Globus Zukunft haben. Nur globale Selbstmörder, nur globale selbstmörderische Regierungen vertreten in Praxis, in Duldungspraxis, den selbstmörderischen Luxus des Verzichtes auf Rechtstaatsrealisierung im eigenen Land, in Europa und in den, in den Vereinten Nationen zusammengeschlossenen Nationen.

Diesen global-selbstmörderischen Luxus können wir uns heute nicht mehr erlauben und diesen Luxus läßt das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland auch nicht zu!

Für naturwissenschaftlich/medizinwissenschaftliche Laien hier nochmals die bedeutenden Ereignisse in der Medizinwissenschaft in Europa in den letzten Jahren:

· Am 14.2.1995 wird erstmalig in der Geschichte an eine zuständige staatliche Stelle die Frage nach dem naturwissenschaftlichen Beweisdokument des behaupteten AIDS-Virus „HIV“ gestellt, an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die damit warb, Fragen zu AIDS zu beantworten. Nach nahezu neunjähriger Lügengeschichte gesteht mit Datum vom 5.1.2004 die Bundesgesundheits-ministerin Ulla Schmidt in einem Schreiben das Wissen der Regierungen und der Ärzteschaft ein, dass HIV niemals nachgewiesen worden ist, sondern nur aufgrund eines „internationalen Konsens“ als nachgewiesen gilt.

· Am 30.9.2000 wird erstmalig in der Geschichte in Linz (Österreich) die Frage nach den naturwissenschaftlichen Beweisen gestellt, die die Gabe von mit Risiken verbundenen Impfstoffen rechtfertigen. Infolge des 30.9.2000 wurde diese Beweisfrage auch in Deutschland und Italien (Südtirol) an die zuständigen Gesundheitsbehörden und an die Ärzteschaft erfolglos gestellt. Nach anfänglichen Irreführungsversuchen wird jetzt eingestanden, dass kein behauptetes Virus jemals direkt nachgewiesen worden ist, Risiko-Nutzen-Analysen nicht existieren, keine naturwissenschaftlichen Beweise existieren, die die Gabe von Impfstoffen rechtfertigen.

· Am 8. und 9.9.1998, dokumentiert am 11.9.1998, überprüft an der Universität von Trnava (Slowakei), vielleicht medizingeschichtlich erstmalig in dieser Intensität, eine Universitätskommission die Aussagen über medizinisch relevante biologische Entdeckungen, die Aussagen des Dr. Hamer, im Hinblick auf ihre Verifizierbarkeit, auf ihre Reproduzierbarkeit, entsprechend den naturwissenschaftlichen Anforderungen und bestätigt die Reproduzierbarkeit, bestätigt die erfolgte Verifikation als institutionalisierte akademische Medizinwissenschaft.

· Am 9.9.2004 wird Dr. Hamer, dessen Entdeckungen am 11.9.1998 als verifiziert durch die institutionalisierte akademische Medizinwissenschaft, vielleicht erstmalig medizingeschichtlich in dieser naturwissenschaftlichen Sorgfaltssausführung, bestätigt wurden, auf Betreiben Frankreichs in Spanien verhaftet und nach Frankreich ausgeliefert, weil ihn als Straftat (Verletzung des französischen Strafrechtes (!???) im Kern vorgeworfen wird, dass seine biologischen Entdeckungen in französischer Sprache verbreitet worden sind. 

Vorsätzlich ignoriert der französische Staat, zum Zwecke der Aufrechterhaltung des Straftatvorwurfes gegen Dr. Hamer und zum Zwecke, das bedeutende Dokument der Universität Trnava allgemein in der Medizin in Frankreich nicht zu beachten, das bedeutende Dokument der Universität Trnava vom 11.9.1998, zu dem Zwecke, Dr. Hamer seiner Freiheit scheinlegitimiert unter duldender Mitwirkung von Spanien und Deutschland berauben zu können, Dr. Hamer im Gefängnis mißhandeln zu können, erkennbar zu dem Zwecke, dass Menschen in Frankreich die Entdeckungen des Dr. Hamer nicht bekannt werden, dass Menschen in Frankreich das medizinwissenschaftlich bedeutende Dokument der Universität Trnava vom 11.9.1998 nicht bekannt wird, zu dem Zwecke weiter ungehindert an Menschen in Frankreich riskante Therapien durchführen zu können, die häufig zu schweren Schädigungen bzw. zum Tode führen und denen es an verifizierter naturwissenschaftlicher Rechtfertigungsgrundlagen mangelt. 

Hier ist die naturwissenschaftliche Situation der naturwissenschaftlich nicht zu rechtfertigenden AIDS-Therapie (mittelfristig eigenständig tödlich) und der Gabe von Impfstoffen (naturwissenschaftlich nicht zu rechtfertigende Implantierung von Giften) vergleichbar (s.o.). Durch die Inhaftierung des Dr. Hamer beweist der französische Staat vor der europäischen Öffentlichkeit seine Absicht, mit Hilfe Spaniens und unter Duldung Deutschlands, in Europa, gegen Bürger Frankreichs gewendet, Verbrechen nach Art. II a, b u. c der Völkermordkonvention vom 9.12.1948 unbehindert durchzuführen, für deren Strafverfolgung ab dem 1.7.2002 die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag, auch im Hinblick auf Verbrechen, die durch französische Staatsbedienstete (Antisekten-dezernat, Staatsanwälte) und französische Richter vorsätzlich gesichert werden, zuständig ist. Die vorsätzliche Missachtung des bedeutenden Dokumentes der Universität Trnava in dieser Angelegenheit beweist den Vorsatz „en generale“, den Vorsatz in der gesamten Angelegenheit des französischen Staates, vertreten durch das Antisektendezernat und die Staatsanwaltschaft und die beteiligten Richter.

Das Verhalten Frankreichs im Zusammenhang mit dem Fall „Dr. Hamer“ beweist die absichtliche Missachtung naturwissenschaftlicher Grundanforderungen in der Medizin in Frankreich „en general“, zugunsten von medizinischen Ideologien und vatikanisch-dogmatischen Glaubenssätzen, die ihren methodischen und inhaltlichen Ursprung überwiegend in der Zeit haben, die sich durch die vatikanische Inquisition kennzeichnen läßt.

Auf diesem Handlungshintergrund des französischen Staates im Jahre 2004, vertreten durch das Antisektendezernat, die Staatsanwaltschaft und Richter, beweist sich das sektentypische Verhalten des französischen Staates, d.h. der beteiligten Staatsdiener und Richter, das sich durch den sektentypischen Mangel an kritischer Distanzfähigkeit zu eigenen Positionen kennzeichnet, als Triebkraft für das Vorgehen des französischen Staates gegen Dr. Hamer, zu dem vorsätzlichen Zwecke, den Bürgern Frankreichs im Krankheitsfalle jedwede medizinische Hilfe auf naturwissenschaftlicher Grundlage zu verweigern, um die Bürger Frankreichs sektenähnlichen bzw. sektentypischen Glaubensideologien hilf- und schutzlos auszuliefern.

Das was Dr. Hamer unter „Neue Medizin“ vorbringt (und im Kerngehalt durch die Universität Trnava am 11.9.1998 als „wahr“ im Sinne der Naturwissenschaft bestätigt wurde), ist nichts anderes als die Erfüllung des Erfordernisses, dass die Medizin dann, wenn es möglich ist, in naturwissenschaftlich bewiesenen Tatsachen und nicht in (absurden) Ideologien, Glaubenssätzen und vodooähnlichen Handlungen (ausschließlich durch Glauben) zu gründen hat.

Im Kerngehalt behauptet der französische Staat es als Verbrechen in Frankreich, wenn Dr. Hamer, da wo es aufgrund des naturwissenschaftlichen Kenntnisstandes möglich ist, die Grundlage von Therapien nicht in Ideologien, Glauben und Vodoo zu rechtfertigen ist, sondern Therapien als Grundlage die naturwissenschaftlichen Kenntnisse haben müssen und beachten müssen.

Zu dem Zwecke, dass die Naturwissenschaft, die eine Wissenschaft mit zunehmenden Erkenntnisgewinn ist und deren Erkenntnismöglichkeiten keinesfalls als abgeschlossen und erschöpft behauptet werden können, in Medizin und Therapie in Frankreich keine Beachtung finden darf, betreibt der Französische Staat, in der Tradition der vatikanischen Inquisition, die Verhaftung und Verurteilung des Dr. Hamer. 

Tatsächlich sind hier für den französischen Staat zu Beginn des Dritten Jahrtausend die vatikanischen Inquisitonsprozesse der staatlichen strafrechtliche Orientierungs-rahmen, was unvereinbar mit der französischen Verfassung und dem maßgeblichen europäischen und internationalen Recht ist.

Derartige Verbrechen, wie Frankreich es hier beweist, und zu deren Sicherung Dr. Hamer seiner Freiheit beraubt wird und misshandelt wird, sind in Europa von keinem Bürger, von keinem Staat, auch nicht von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, duldbar.
Aktiv treten wir weiterhin für die Überwindung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Deutschland und in Europa ein, ohne falsche Rücksichtnahme auf das Ansehen beteiligter Täter und Dulder.

Mag sein, dass wir uns darin – bisher noch – von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland unterscheiden. 

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland jedenfalls läßt keine Durchführung und Duldung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu, vollkommen unabhängig vom Ansehen der Täter und Dulder. Diesbezüglich stehen wir, die wir das Grundgesetz und die Ordnung, die dieses abverlangt, akzeptieren und verwirklicht haben wollen, in nicht schlechter Gesellschaft.

Die Bundesregierung, auch das Auswärtige Amt und die Botschaften haben sich dem Grundgesetz zu unterwerfen, wie die Beteiligten in Frankreich sich der französischen Verfassung zu unterwerfen haben, die nicht im Ansatz geeignet ist, die Handlungen des französischen Staates gegen Dr. Hamer zu rechtfertigen.

Die französische Verfassung eröffnet ebensowenig wie das verbindliche europäische Recht eine gegen einen deutschen Staatsbürger gerichtete Willkürjusitz, wie das französische Antisektendezernat, die französische Staatsanwaltschaft und die französischen Richter dieses im Fall „Dr. Hamer“ vor der europäischen Öffentlichkeit, bisher noch unter Duldung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland (AA/Botschaft in Paris) dieses demonstrieren und beweisen.

Das Verhalten des französischen Staates, das sich im Umgang mit Dr. Hamer dokumentiert, muss auf europäischer Ebene geächtet werden, durch Bürger und durch beteiligte Staaten, z.B. durch die Regierung der Bundesrepublik Deutschland nach Kenntnisnahme!

Seit dem 1.7.2002 liegt die abschließende Zuständigkeit zur Ahndung dieses vorsätzlichen Gesamtverhaltens des französischen Staates beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag!

Mit freundlichem Gruss

gez. Karl Krafeld, Vors. WMuM e.V.

i.A. Dr. Stefan Lanka, stellv. Vors. WMuM e.V.

Als gemeinnütziger Verein anerkannt


So leben, dass Zukuft bleibt!
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